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§ 24l Sbg. WuG
 Sbg. WuG - Salzburger Wettunternehmergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.04.2020

Unbeschadet der sonst nach diesem Gesetz bestehenden Aufbewahrungsp,ichten haben die Wettunternehmer

aufzubewahren:

1. Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der Sorgfaltsp,ichten gegenüber

Kunden erforderlich sind, einschließlich Informationen, die mittels elektronischer Mittel für die

Identitätsfeststellung und einschlägiger Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr 910/2014 sowie

anderer sicherer Verfahren zur Identi9zierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg nach Maßgabe des § 6

Abs 4 FM-GwG eingeholt wurden, für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem

Kunden oder nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion;

2. die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, für die

Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder nach einer gelegentlichen

Transaktion.

In Kraft seit 02.08.2019 bis 31.12.9999
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